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Budget 2026 

Der Grosse Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget 2026 mit der 
Erfolgsrechnung für das Jahr 2026 zur Genehmigung sowie das In-
vestitionsbudget 2026 zur Kenntnisnahme. 

In dieser Botschaft ist eine Kurzfassung des Zahlenmaterials enthal-
ten. Falls Sie sich ausführlicher mit den einzelnen Budgetzahlen 
befassen möchten, steht Ihnen das detaillierte Budget 2026 selbst-
verständlich zur Verfügung. Sie können die detaillierten Budgetzah-
len auf www.muenchenbuchsee.ch herunterladen oder bei der Fi-
nanzabteilung, Bernstrasse 8, Tel. 031 868 81 50, E-Mail: 
finanzverwaltung@muenchenbuchsee.ch, kostenlos beziehen. 
 
Das Wichtigste in Kürze 
 

Die Jahresrechnung 2024 des Allgemeinen Haushaltes konnte mit ei-
nem hohen Ertragsüberschuss abgeschlossen werden.   
Auch für das aktuelle Rechnungsjahr 2025 wird mit einem Ertrags-
überschuss budgetiert.  
 
Das Budget 2026 der Erfolgsrechnung des Allgemeinen Haushaltes 
sieht einen Ertragsüberschuss von insgesamt CHF 766’800.00 vor. 
Durch die Einlage dieses Ertragsüberschusses in die Spezialfinan-
zierung (SF) Vorfinanzierung Hochbauten des Verwaltungsvermö-
gens wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Mit diesem 
Vorgehen folgt der Gemeinderat seiner Finanzstrategie im Hinblick 
auf die Schulraumplanung. 
 
Das vorliegende Budget 2026 basiert auf einer gleichbleibenden 
Steueranlage von 1.64 Einheiten. 
 
Das Gesamtergebnis der Spezialfinanzierungen (SF) weist im 
Budget 2026 einen Aufwandüberschuss von total CHF 545’600.00 
aus. Die Ansätze der Gebühren der Abwasserentsorgung, der Ab-
fallentsorgung und die Ersatzabgaben für die Feuerwehr bleiben für 
das Jahr 2026 unverändert.  
Die Ansätze der Gebühren der Wasserversorgung müssen ange-
passt (Erhöhung) werden. 
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Zusammenfassung Budget 2026 Allgemeiner Haushalt 

Total Aufwand CHF 38’438’000.00 

Total Ertrag CHF 39’124’800.00 

Operatives Ergebnis CHF 686’800.00 

Ausserordentlicher Aufwand1 CHF 1’690'900.00 

Ausserordentlicher Ertrag2 CHF 1’004’100.00 

Ausserordentliches Ergebnis CHF -686‘800.00 

Ergebnis Budget 2026 CHF 0.00 
 
 
1 Ausserordentlicher Aufwand 

• Einlage in Spezialfinanzierung (SF) Vorfinanzierung  

Hochbauten Verwaltungsvermögen CHF 1’690'900.00 

2 Ausserordentlicher Ertrag: 

• Entnahme aus Spezialfinanzierung (SF) Vorfinanzierung 

Hochbauten Verwaltungsvermögen CHF 80'000.00 

• Entnahme aus Spezialfinanzierung (SF) Reserve Übertragung  

Verwaltungsvermögen EV (EMAG) CHF 924'100.00 
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Gesamtergebnis Gemeinde 

Das Gesamtergebnis Gemeinde setzt sich aus dem Ergebnis des Allgemeinen 

Haushaltes (steuerfinanziert) und den Ergebnissen der Spezialfinanzierungen zu-

sammen. 

Erfolgsrechnung Budget 2026 Budget 2025 

Betrieblicher Aufwand 44’297'400.00 42'125'500.00 

Betrieblicher Ertrag 43’788'300.00 41’638’400.00 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -509'100.00 -487’100.00 

Finanzaufwand 244'400.00 279’300.00 

Finanzertrag 904'100.00 879’900.00 

Ergebnis aus Finanzierung 659'700.00 600’600.00 

 

Operatives Ergebnis  150'600.00 113’500.00 

 

Ausserordentlicher Aufwand  1’798'500.00 2’398’600.00 

Ausserordentlicher Ertrag  1’102'300.00 1’659’300.00 

Ausserordentliches Ergebnis -696’200.00 -739’300.00 

 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung * -545'600.00 -625‘800.00 
 

* Ergebnis Allgemeiner Haushalt und Spezialfinanzierungen 

Investitionsrechnung 

Ausgaben 17’710'000.00 9’152‘000.00 

Einnahmen 0.00 0.00 

Nettoinvestitionen 17'710'000.00 9’152‘000.00 

 

Finanzierung 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -545'600.00 -625‘800.00 

Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) 1’056700.00 959’000.00 

Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 871'600.00 976‘200.00 

Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen -121'400.00 -92’900.00 

Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.00 

Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00 

Abschreibungen Investitionsbeiträge 382'000.00 331’100.00 

Einlagen in das Eigenkapital 1’798'500.00 2’398’600.00 

Entnahmen aus dem Eigenkapital -1’102'300.00 -1’659’300.00 

Selbstfinanzierung 2'339’500.00 2’286’900.00 

Nettoinvestitionen -17’710'000.00 -9’152‘000.00 

Finanzierungsergebnis -15’370'500.00 -6’865’100.00 
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Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen 

 

Allgemeine Verwaltung  
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 4'952’500.00 340'300.00 4'612'200.00 
Budget 2025 4‘791’800.00 324’300.00 4’467’500.00 
Rechnung 2024 4‘395’513.23 313’414.91 4'082’398.32 

Der Nettoaufwand im Budget 2026 erhöht sich um CHF 144’700.00 
gegenüber dem Budget 2025. 

Der Aufwand der Legislative beläuft sich auf CHF 120'000.00 (Budget 
2025: CHF 117’000.00). Die Tag- und Sitzungsgelder des Stimm- und 
Wahlausschusses sind gegenüber dem Vorjahresbudget um  
CHF 5'200.00 höher budgetiert. Für den freien Ratskredit des  
Grossen Gemeinderats sind CHF 10’400.00 veranschlagt. 

Bei Besoldungen wurde eine generelle Teuerungszulage von 0.80 % 
berücksichtigt. Für individuelle Besoldungserhöhungen wurde mit ei-
ner Quote von 0.80 % gerechnet. 

Der Aufwand für die Informatik beläuft sich auf CHF 436’300.00 
(Budget 2025: CHF 424'500.00). Die Lizenz- und Softwaregebühren 
sind höher als im Jahr 2025.  

Der Nettoaufwand der Verwaltungsliegenschaften beläuft sich auf 
CHF 276’900.00 (Budget 2025: CHF 201’700.00). Für den Gebäude-
unterhalt sind CHF 104’900.00 budgetiert. Dies ist gegenüber dem 
Budget 2025 eine Erhöhung um CHF 65'000.00.  

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 1'748'900.00 1'223'400.00 525'500.00 
Budget 2025 1‘520’500.00 1‘104’000.00 416’500.00 
Rechnung 2024 1'570’274.80 1‘306’571.72 263’703.08 

Der Nettoaufwand für das Budget 2026 erhöht sich um 
CHF 109’000.00 gegenüber dem Budget 2025. 
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Polizei 
Für den Elternpatrouillendienst sind CHF 48'000.00 budgetiert 
(Budget 2025: CHF 19'500.00). Zum grössten Teil wird dieser Einsatz 
durch einen externen Anbieter ausgeführt. Der Einkauf von Ressour-
cen bei der Kantonspolizei Bern ist mit CHF 125'000.00 budgetiert. 
Dies ist leicht höher (CHF 4'300.00) als in den Vorjahren. 

Allgemeines Rechtswesen 
Bei der Einwohner- und Fremdenkontrolle sind Gebühren von netto 
CHF 47'000.00 budgetiert (Budget 2025: CHF 51'000.00). Im Baube-
willigungsverfahren belaufen sich die Baubewilligungsgebühren auf 
netto CHF 35'000.00 (Budget 2025: CHF 40'000.00). Beim Bauin-
spektorat wird mit einem höheren Aufwand für Rechtsberatungen ge-
rechnet (CHF 60'000.00; Budget 2025: CHF 45'000.00 für temporäre 
Arbeitskräfte). 

Feuerwehr 
Gemäss Budget 2026 der Feuerwehr Region Moossee beträgt der 
Kostenanteil von Münchenbuchsee CHF 627’100.00 (Budget 2025: 
CHF 631'200.00). Für den Gebäudeunterhalt sind CHF 11'500.00 
veranschlagt (Budget 2025: CHF 10'000.00). Demgegenüber wird mit 
Ersatzabgaben von CHF 715'000.00 gerechnet. Der Mietertrag be-
läuft sich auf CHF 78'500.00. Der Ertragsüberschuss der Spezialfi-
nanzierung Feuerwehr beträgt CHF 114’400.00. 

Militärische Verteidigung 
Der Nettoaufwand der Truppenunterkunft und Schiessanlage Bären-
ried beträgt CHF 160’500.00 (Budget 2025: CHF 159’400.00). Die 
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser sind CHF 11'000.00 
höher budgetiert als im Budget 2025. Für den Gebäudeunterhalt sind 
CHF 47'100.00 budgetiert (Budget 2025: CHF 32'000.00). Die Ab-
schreibungen (Sanierung Schützenstube und Kugelfänge Schiessan-
lage) belaufen sich auf CHF 27'900.00 (Budget 2025: 
CHF 31'300.00). 

Zivile Verteidigung 
Der Nettoaufwand der Kostenstellen Zivilschutz und ziviler Gemein-
deführungsstab beläuft sich auf CHF 189'400.00 (Budget 2025: 
CHF 188'300.00). Die Entschädigung an die ZSO Bern plus beträgt 
CHF 130‘000.00 und an die Gemeinde Zollikofen (RFO MüZo plus) 
CHF 15'000.00. 
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Bildung 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 12'998'000.00 1'707'200.00 11’290'800.00 
Budget 2025 11’966’600.00 1‘781’500.00 10’185‘100.00 
Rechnung 2024 11'794'802.44 1‘773’589.95 10'021’212.49 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2026 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2025 um CHF 1’105’700.00. 

Lastenausgleich Lehrergehälter 
Die Gemeindeanteile an der Lastenverteilung der Besoldungskosten 
der Volksschule betragen CHF 5‘000‘000.00 (Budget 2025: 
CHF 4‘723‘300.00 / Rechnung 2024: CHF 4'583'554.00). Die Berech-
nungen basieren auf den Empfehlungen der kantonalen Bildungs- 
und Kulturdirektion sowie der Pensenmeldungen bzw. Prognose der 
Schülerzahlen. 

Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe 
Für Lehrmittel ist ein Aufwand von insgesamt CHF 473'100.00 bud-
getiert (Budget 2025: CHF 467'900.00). Bei der Primarstufe beläuft 
sich die Anschaffung von neuen Chromebooks auf CHF 54'000.00. 
Für die Durchführung von Exkursionen, Schulreisen, Lagern und Pro-
jekten ist ein Betrag von total CHF 207'300.00 eingestellt (Budget 
2025: CHF 227'700.00). Für externe Schulbesuche (Gymnasien, Ta-
lentförderung) sind total CHF 296'100.00 budgetiert. Die Schulgelder 
von anderen Gemeinden sind mit CHF 35'000.00 veranschlagt. 

Musikschule 
Infolge steigender Schülerzahlen wird mit einem Beitrag von 
CHF 604'800.00 an die Musikschule Münchenbuchsee gerechnet 
(Budget 2025: CHF 420'000.00, Rechnung 2024: CHF 563'915.25). 

Schulliegenschaften 
Der Nettoaufwand dieser Kostenstelle beträgt CHF 2'993'300.00 
(Budget 2025: CHF 2'626'300.00). Es wird mit einem höheren Auf-
wand für Energie, Wasser, Abwasser und Heizmaterial gerechnet 
(CHF 370'300.00, Budget 2025: CHF 310'500.00, Rechnung 2024: 
CHF 392'363.90). Für den Gebäudeunterhalt sind insgesamt 
CHF 594'800.00 (Budget 2025: CHF 538'400.00) budgetiert. Zusätz-
lich zum laufenden Unterhalt sind grössere Sanierungs- und Unter-
haltsarbeiten in diversen Schulanlagen geplant (Dachsanierung, Ma-
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lerarbeiten SH Allmend / Sanierung WC-Anlage, Erneuerung Boden-
beläge SH Dorf / Ersatz Möblierung Aula Paul Klee / diverse Arbeiten 
SH Riedli und Waldegg). Aufgrund der getätigten und geplanten In-
vestitionsvorhaben ergeben sich höhere Abschreibungskosten von 
total CHF 293'400.00 (Budget 2025: CHF 233'400.00, Rechnung 
2024 CHF 269'907.80). 

Tagesbetreuung 
Die grosse Nachfrage nach dem Betreuungsangebot erfordert mehr 
Betreuungsstunden, was sich entsprechend auf die Lohnkosten aus-
wirkt; total CHF 1'243'300.00 (Budget 2025: CHF 1'064'900.00, Rech-
nung 2024: CHF 1'139'995.60). 

Ferienbetreuung 
Bei der Ferienbetreuung wird mit Nettokosten von CHF 32'900.00 ge-
rechnet (Budget 2025: CHF 33'500.00). 

Schulleitung und Schulverwaltung 
Die Kosten dieser Kostenstelle belaufen sich auf CHF 730'000.00 
(Budget 2025: CHF 770'400.00). Für den laufenden Unterhalt der ICT 
der Schule sind CHF 95‘700.00 veranschlagt. Der Abschreibungsauf-
wand beträgt noch CHF 71'400.00 (Budget 2025: CHF 93’000.00). 
Ein Teil der ICT-Anschaffungen ist vollständig abgeschrieben. 

Schülertransporte 
Für Schülertransporte des Kindergartens, der Primar- und Sekundar-
stufe sowie der Tagesschule sind Kosten von total CHF 229'500.00 
(Budget 2025: CHF 218'100.00) budgetiert. 

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 2’189'100.00 177'000.00 2'012’100.00 
Budget 2025 2’024’000.00 173‘000.00 1‘851’000.00 
Rechnung 2024 2’010’108.30 166’551.75 1‘843’556.55 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2026 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2025 um CHF 161’100.00. 

Bibliotheken 
Für den Betriebsbeitrag an die Kornhausbibliothek Bern sind 
CHF 178‘000.00 (Budget 2025: CHF 175’000.00) budgetiert. Die 
Kosten für die Miete, den Reinigungsunterhalt sowie Heiz- und Ne-
benkosten belaufen sich auf CHF 93'500.00. 
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Musik und Theater 
Gemäss den Leistungsverträgen mit den Kulturinstitutionen von min-
destens regionaler Bedeutung beträgt der Anteil von Münchenbuch-
see rund CHF 264‘000.00. 

Übrige Kultur 
Der Beitrag an den Kulturverein Münchenbuchsee beläuft sich auf 
CHF 13‘800.00. Der Betriebsbeitrag an die Bären-Buchsi AG auf 
CHF 19‘200.00. 

Sportzentrum Hirzenfeld 
Der Betriebskostenbeitrag an den Trägerverein Hirzi beträgt 
CHF 327‘200.00. Die Berechnung basiert auf der aktuell gültigen 
Leistungsvereinbarung. Aufgrund der Sanierung des Schwimmbades 
belaufen sich die Abschreibungskosten auf CHF 373'800.00 (Rech-
nung 2024: CHF 372’398.00). 

Freizeit 
Für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen, sowie der gemeindeeige-
nen Plätze und Spielplätze ist ein Betrag von CHF 285'000.00 
(Budget 2025: CHF 281‘000.00) vorgesehen. 

Saal- und Freizeitanlage 
Der Nettoaufwand dieser Liegenschaft beläuft sich auf 
CHF 260‘100.00 (Budget 2025: CHF 190‘800.00). Die höheren Auf-
wendungen betreffen die Lohnkosten (CHF 15'400.00) das Heizma-
terial (CHF 28'000.00) und auch den Unterhalt des Gebäudes 
(CHF 14'500.00).  

Gesundheit 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 61'300.00 0.00 61'300.00 
Budget 2025 60’900.00 0.00 60’900.00 
Rechnung 2024 60’470.65 0.00 60’470.65 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2026 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2025 um CHF 400.00. 

Die Kosten für die schulärztliche und schulzahnärztliche Pflege be-
wegen sich im Rahmen der Vorjahre. 
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Soziale Sicherheit 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 11'178'100.00 855'000.00 10’323’100.00 
Budget 2025 10’638‘900.00 819’300.00 9'819’600.00 
Rechnung 2024 10‘174’020.89 877’626.16 9’296’394.73 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2026 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2025 um CHF 503‘500.00. 

Lastenausgleich Ergänzungsleistung 
Gemäss der kantonalen Finanzplanungshilfe wird im Jahr 2026 mit 
EL-Kosten von insgesamt CHF 2‘470‘800.00 gerechnet (Budget 
2025: CHF 2‘562‘000.00). Dies entspricht einem Minderaufwand von 
CHF 91‘200.00. 

Leistungen an das Alter 
Die Aufwendungen von CHF 20‘000.00 werden seit dem Jahr 2025 
dieser Kostenstelle belastet (vorher Funktion 5790 «Sozialhilfe»). 

Offene Kinder- und Jugendarbeit 
Der Beitrag an den Verein Jugendwerk beläuft sich gemäss Leis-
tungsvereinbarung auf CHF 129‘000.00. 

Kinderkrippen und Kinderhorte 
Für Betreuungsgutscheine an die Kinderbetreuung in Kindertages-
stätten und bei Tageseltern sind analog dem Budget 2025 
CHF 910‘000.00 budgetiert (Rechnung 2024: CHF 977‘667.15). Der 
Lastenausgleichsbeitrag beträgt CHF 800‘000.00 (Budget 2025: 
CHF 750‘000.00 / Rechnung 2024: CHF 803‘641.56). 

Sozialhilfe 
Die Gesamtkosten für den Regionalen Sozialdienst Münchenbuch-
see (RSM) teilen sich wie folgt auf: 

Lastenausgleich Sozialhilfe CHF 6‘601‘400.00 
Betriebskosten RSM CHF 490‘000.00 
Total CHF 7‘091‘400.00 

Gegenüber dem Budget 2025 (CHF 6‘480‘000.00) ergibt sich ein 
Mehraufwand von CHF 611‘400.00. Der Kanton Bern rechnet insbe-
sondere bei den Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und 
Schutzbedarf sowie bei der individuellen Sozialhilfe mit Mehrkosten. 
Die Betriebskosten RSM sind wegen der Einführung eines neuen 
Fallführungssystem höher als im Vorjahr.  
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Für das Projekt „Schlüsselpersonen“ sind CHF 40‘000.00 budgetiert. 

Der Beitrag an die Organisation „KARIBU“ Interkultureller Frauentreff 
in Zollikofen beträgt gemäss Leistungsvertrag CHF 23‘000.00 pro 
Jahr. 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 3’073'700.00 288'800.00 2'784'900.00 
Budget 2025 3’022’400.00 280’300.00 2‘742’100.00 
Rechnung 2024 2‘688’286.15 316’108.65 2‘372’177.50 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2026 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2025 um CHF 42’800.00. 

Gemeindestrassen 
Der Nettoaufwand im Bereich der Gemeindestrassen beläuft sich auf 
CHF 1‘464‘600.00 (Budget 2025: CHF 1‘393‘700.00). Für den bauli-
chen und betrieblichen Strassenunterhalt inkl. Winterdienst sind 
CHF 568'000.00 budgetiert (Budget 2025: 563'000.00) und bei der 
öffentlichen Beleuchtung Unterhaltskosten von CHF 131'000.00 
(Budget 2025: CHF 121'000.00). Der Abschreibungsaufwand beträgt 
CHF 185'000 (Budget 2025 CHF 165'000.00). 

Regionalverkehr 
Für Erneuerungen und Anpassungen der Bushaltestellen sind 
CHF 95‘000.00 budgetiert. 

Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr 
Die Beiträge an den Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr belaufen 
sich auf CHF 1'280’900.00 und nehmen gegenüber dem Budget 2025 
um CHF 24’500.00 ab (Budget 2025: CHF 1'305'400.00).  

Umwelt und Raumordnung 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 5’797’100.00 5’096’100.00 701’000.00 
Budget 2025 5’819’300.00 5‘106’300.00 713’000.00 
Rechnung 2024 5'542’274.20 4’967’657.15 574’617.05 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2026 reduziert sich gegenüber 
dem Budget 2025 um CHF 12’000.00. 
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Die in diesem Aufgabenbereich enthaltenen Betriebe (Wasserversor-
gung, Abwasser- und Abfallentsorgung) müssen finanziell selbsttra-
gend sein. Ertrags- und Aufwandüberschüsse sind über die vorhan-
denen Spezialfinanzierungen auszugleichen und beeinflussen das 
Budgetergebnis des Allgemeinen Haushaltes nicht. 

Wasserversorgung 
Für das Budgetjahr 2026 wird ein Aufwandüberschuss von 
CHF 4’700.00 budgetiert. Infolge der Erhöhung der Benützungsge-
bühren (Grundgebühr wie auch Verbrauchsgebühr) fällt der Aufwand-
überschuss im Budget 2026 massiv geringer aus als im Vorjahres-
budget. Das Wasserversorgungsreglement und das Gebührenregle-
ment für die Wasserversorgung (aus dem Jahr 2000) müssen drin-
gend überarbeitet werden, damit die Wasserversorgung eine zu-
kunftsgerichtete Gebührenstruktur erhält.  

Abwasserentsorgung 
Für das Budgetjahr 2026 wird ein weiterer Aufwandüberschuss bud-
getiert. Dieser beläuft sich auf CHF 486‘100.00. Der hohe Bestand 
des Rechnungsausgleiches lässt diese Budgetierung zu. Der Be-
stand Rechnungsausgleich wird per Ende 2026 CHF 1'957'858.00 
betragen.  

Abfallentsorgung 
Infolge der Reduktion der Grundgebühren ab dem Jahr 2022 wird 
auch für das Budget 2026 ein Aufwandüberschuss (CHF 199'500.00) 
ausgewiesen. Der Bestand des Rechnungsausgleiches lässt dies 
problemlos zu. Der Bestand Rechnungsausgleich beläuft sich per 
Ende 2026 auf CHF 679'280.00. 

Naturgefahren 
Der Beitrag an die Stiftung «Einsatzkostenversicherung der Gemein-
den in ausserordentlichen Lagen» (EKV) musste für das Jahr 2026 
nicht budgetiert werden. 

Arten- und Landschaftsschutz 
Für den Unterhalt der gemeindeeigenen Bäume sind CHF 30‘000.00 
enthalten. Für den Landschaftsschutz ist gemäss Beschluss des 
Grossen Gemeinderates aus dem Jahr 1994 ein Betrag von 
CHF 20‘000.00 vorgesehen. 

Begräbnisgemeinde 
Die Abgabe an die Begräbnisgemeinde beträgt CHF 164‘600.00. 
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Raumordnung allgemein 
Für Fachberatungen sind CHF 42'000.00 eingestellt (Budget 2025: 
CHF 42'000.00). Zusätzlich sind CHF 20'000.00 für externe Berater 
budgetiert. Die Abschreibungen, die sich aufgrund der Projekte in die-
sem Bereich (u.a. Revision Ortsplanung, Strahmmatte, Testplanung 
Bahnhofgebiet) ergeben, sind mit CHF 112'000.00 budgetiert (Budget 
2025: CHF 107'000.00). 

Regionalkonferenzen 
Der Beitrag an die Regionalkonferenz Bern-Mittelland beläuft sich auf 
CHF 54'900.00 analog dem Budget 2025. 

Volkswirtschaft 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 

Budget 2026 503'000.00 493'200.00 9'800.00 
Budget 2025 502’800.00 493’200.00 9’600.00 
Rechnung 2024 536’622.65 534’350.40 2’272.25 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2026 erhöht sich gegenüber 
dem Vorjahresbudget 2025 um CHF 200.00. 

Wärmeverbund Riedli 
Die Spezialfinanzierung Wärmeverbund Riedli rechnet für das 
Budget 2026 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 30’300.00 
(Budget 2025: CHF 29’400.00). Der Bestand Rechnungsausgleich 
wird per Ende Jahr 2026 voraussichtlich CHF 155’500.00 betragen.  

Finanzen und Steuern 
 Aufwand Ertrag Nettoertrag 

Budget 2026 4’141'800.00 36’462'500.00 32’320'700.00 
Budget 2025 4’708’000.00 34’973‘300.00 30’265’300.00 
Rechnung 2024 7’345’544.85 35’862’347.47 28’516’802.62 

Steueranlage 
Die Berechnung des gesamten Steuerertrages basiert auf einer un-
veränderten Steueranlage von 1.64 Einheiten. 

Liegenschaftssteuer 
Der Ansatz für die Berechnung der Liegenschaftssteuern bleibt un-
verändert auf 1.2 ‰ der amtlichen Werte. 
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Fiskalertrag 
Der Nettosteuerertrag des Budgets 2026 beläuft sich auf CHF 32.949 
Mio. (Budget 2025: CHF 31.084 Mio. / Rechnung 2024: CHF 31.538 
Mio. mit Steueranlage 1.64). 
 
 Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 

Einkommenssteuern NP1 23'109'500.00 21'925'400.00 21'737'169.75 

Nachsteuern/Bussen NP 30'000.00 50'000.00 22'736.05 

Vermögenssteuern NP 2'169'300.00 1'923'900.00 2'020'609.90 

Quellensteuern 700'000.00 585'000.00 778'743.30 

Steuerausscheidungen 
NP netto 

345'000.00 476'500.00 143'423.95 

Gewinnsteuern JP2 2'200’000.00 2'150'000.00 2'475'106.35 

Kapitalsteuern JP 15'000.00 15'000.00 13'688.90 

Holdingsteuern JP 0.00 500.00 0.00 

Steuerausscheidungen 
JP netto 

450'500.00 407'500.00 522'176.30 

Grundstückgewinnsteuer 650'000.00 550'000.00 719'456.60 

Sonderveranlagungen 650'000.00 500'000.00 684'363.85 

Eingang abgeschriebene 
Steuern 

55'000.00 50'000.00 54'044.55 

Liegenschaftssteuern 2'750'000.00 2'600'000.00 2'663'964.45 

Hundesteuern 50'000.00 50'000.00 49'250.00 

./. Abschreibungen -225'000.00 -200'000.00 -236’946.66 

./. Wertberichtigung 0.00 0.00 -110'080.00 

Nettosteuerertrag 32'949'300.00 31'083'800.00 31'537'707.29 

 
 
1 NP = Natürliche Personen 
2 JP = Juristische Personen 
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Finanz- und Lastenausgleich 
Gemäss der kantonalen Finanzplanungshilfe ergeben sich für das 
Jahr 2026 folgende Beträge: 
- Lastenausgleich neue Aufgabenteilung CHF 1‘949’000.00 
- Soziodemografischer Zuschuss CHF -195’000.00 
- Zuschuss Ausgleich Fusion Diemerswil CHF -23'800.00 
- Zuschuss Finanzausgl. Disparitätenabbau CHF -830’300.00 

- Nettoaufwand CHF 899’900.00 

Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung 
Bei diesem Lastenausgleich handelt es sich um Aufgabenverschie-
bungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden.  

Soziodemografischer Zuschuss  
Gemeinden, die aufgrund ihrer soziodemografischen Situation belas-
tet sind, erhalten jährlich einen Zuschuss. Die unterschiedlichen, 
durch die soziale Struktur der Bevölkerung verursachten finanziellen 
Belastungen der Gemeinden werden in einem Soziallastenindex ab-
gebildet. Der Soziallastenindex berechnet sich anhand des Anteils an 
Arbeitslosen, Ausländerinnen und Ausländer sowie EL-Bezügerinnen 
und EL-Bezügern, die von den Gemeinden nicht direkt beeinflusst 
werden können.  

Zuschuss Ausgleich Fusion Diemerswil 
Die Fusion mit der Einwohnergemeinde Diemerswil (per 01.01.2023) 
hat für die Einwohnergemeinde Münchenbuchsee eine Einbusse 
beim geografisch-topografischen Zuschuss zur Folge. Diese Ein-
busse wird vom Kanton Bern kompensiert.  

Finanzausgleich / Disparitätenabbau 
Der Finanzausgleich soll die finanziellen Unterschiede zwischen den 
bernischen Gemeinden vermindern. Im Jahr 2026 erhält München-
buchsee einen Beitrag aus dem Finanzausgleich.  

Übrige Ertragsanteile 
Da die Gemeinden auch von den Gewinnsteuerentlastungen auf-
grund des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV- 
Finanzierung (STAF) betroffen sind, werden sie am finanziellen Aus-
gleich beteiligt. Für das Jahr 2026 wird ein Ertragsanteil an der direk-
ten Bundessteuer von CHF 170’000.00 veranschlagt (Budget 2025: 
CHF 180‘000.00 / Rechnung 2024: CHF 150'654.45). 
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Zinsen 
Die Aufwendungen für die Verzinsung langfristiger Finanzverbindlich-
keiten reduzieren sich um CHF 66'300.00. Durch die Rückzahlung 
des Darlehens, welche die Einwohnergemeinde der Energie Mün-
chenbuchsee AG (EMAG) gewährt hat, fallen sowohl die Aktiv- wie 
auch die Passivzinsen tiefer aus. 

Liegenschaften des Finanzvermögens 
Die Aufwendungen und Erträge der Kita Pop e Poppa werden neu 
unter dieser Funktion verbucht. Bisher wurden die Aufwendungen 
und Erträge in der Funktion Schulliegenschaften verbucht. Da die 
Kita jedoch privat betrieben wird, die Einwohnergemeinde die Liegen-
schaft im Baurecht übernommen hat, ist eine Verbuchung unter den 
Liegenschaften des Finanzvermögens sinnvoller. 

Einlage in die Spezialfinanzierung (SF) Vorfinanzierung Hoch-
bauten des Verwaltungsvermögens 
Aufgrund des ausgewiesenen Ertragsüberschusses im Allgemeinen 
Haushalt ist vorgesehen, eine Einlage in die Spezialfinanzierung (SF) 
Vorfinanzierung Hochbauten des Verwaltungsvermögens in der 
Höhe von CHF 766’800.00 vorzunehmen.  

Neutrale Aufwendungen und Erträge 
Für das Budget 2026 wird mit einer Gewinnablieferung der Energie 
Münchenbuchsee AG (EMAG) von CHF 510‘000.00 gerechnet.  
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Investitionen 2026 

Das Budget der Investitionsrechnung sieht für das Jahr 2026 Investi-
tionen im Umfang von CHF 17.710 Mio. vor. Davon entfallen 
CHF 16.140 Mio. auf den Allgemeinen Haushalt. 
 
Im Detail handelt es sich um folgende Projekte: 

- Verwaltungsliegenschaft 
Höheweg 7, Sanierung Gebäude CHF 400'000.00 

- Militärische Verteidigung 
Schützenhaus, Sanierung Dach CHF 150'000.00 

- Bildung 
Schulliegenschaften CHF 12’175‘000.00 

- Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
Sportplatz Hirzenfeld, Garderobentrakt CHF 400'000.00 
Minderheimet, Neugestaltung Platz CHF 250‘000.00 
Saal- und Freizeitanlage CHF 800'000.00 

- Verkehr 
Gemeindestrassen CHF 1’025‘000.00 

- Verbauungen 
Gewässerverbauungen CHF 850‘000.00 

- Raumordnung 
Ortsplanung, Revision + Umsetzung CHF 90‘000.00 

 

Sämtliche Strassenbauprojekte werden mit der EMAG (Energie Mün-
chenbuchsee AG) abgesprochen und bedingen sich zwangsläufig 
gegenseitig. Damit können Leitungssanierungen oder Erschlies-
sungsprojekte gleichzeitig in Angriff genommen und realisiert wer-
den.  
 

Für die Spezialfinanzierungen sind für das Jahr 2026 Nettoinvestitio-
nen von CHF 1.570 Mio. vorgesehen: 

− Wasserversorgung CHF 950‘000.00 

− Abwasserentsorgung CHF 620‘000.00 

 

 



2
4

 

In
v
e

s
ti

ti
o

n
s

re
c

h
n

u
n

g
 n

a
c
h

 F
u

n
k

ti
o

n
e

n
 

 
 

 
B

U
D

G
E

T
 2

0
2
6
 

B
U

D
G

E
T

 2
0
2
5
 

K
O

N
T

O
 

 
 

A
U

S
G

A
B

E
N

 
E

IN
N

A
H

M
E

N
 

A
U

S
G

A
B

E
N

 
E

IN
N

A
H

M
E

N
 

 IN
V

E
S

T
IT

IO
N

S
R

E
C

H
N

U
N

G
 

1
7
’7
1
0
’0

0
0
.0

0
 

0
.0

0
 

9
’1
5
2
‘0
0
0
.0
0
 

0
.0

0
 

 0
 A

L
L

G
E

M
E

IN
E

 V
E

R
W

A
L

T
U

N
G

 
4
0
0
‘0
0
0
.0
0

 
 

4
0
0
‘0
0
0
.0
0
 

 
0
2
9
0
 V

e
rw

a
lt
u
n
g
s
lie

g
e
n
s
c
h
a
ft

e
n
 

4
0
0

‘0
0
0
.0

0
 

 
4
0
0
‘0

0
0
.0

0
 

 
 2
 B

IL
D

U
N

G
 

1
2
’1
7
5
’0
0
0
.0

0
 

 
5
’5
6
2
‘0
0
0
.0
0
 

 
2
1
7
0
 S

c
h
u
lli

e
g
e
n
s
c
h
a
ft
e
n

 
1
2
’1

7
5

‘0
0
0
.0

0
 

 
5
’4

8
7
‘0

0
0
.0

0
 

 
2
1
9
0
 S

c
h
u
lv

e
rw

a
lt
u
n
g
 

7
5
‘0

0
0
.0

0
 

 
7
5
’0

0
0
.0

0
 

 
 3
 K

U
L

T
U

R
, 
S

P
O

R
T

, 
F

R
E

IZ
E

IT
 

1
’4
5
0
’0

0
0
.0

0
 

 
8
0
0
‘0
0
0
.0
0
 

 
3
4
1
0
 S

p
o
rt

 
4
0
0
’0

0
0
.0

0
 

 
0
.0

0
 

 
3
4
2
1
 F

re
iz

e
it
 

1
’0

5
0
'0

0
0
.0

0
 

 
8
0
0
'0

0
0
.0

0
 

 
 6
 V

E
R

K
E

H
R

 
1
’0
2
5
’0
0
0
.0

0
 

 
3
5
0
‘0
0
0
.0
0
 

 
6
1
5
0
 G

e
m

e
in

d
e
s
tr

a
s
s
e
n
 

1
’0

2
5

'0
0
0
.0

0
 

 
3
5
0
‘0

0
0
.0

0
 

 
 7
 U

M
W

E
L

T
 U

N
D

 R
A

U
M

O
R

D
N

U
N

G
 
2
’5

1
0
’0
0
0

.0
0
 

 
2
’0

4
0
‘0
0
0
.0
0
 

 
7
1
0
1
 W

a
s
s
e
rv

e
rs

o
rg

u
n
g
 

9
5
0
‘0

0
0
.0

0
 

 
3
7
0
‘0

0
0
.0

0
 

 
7
2
0
1
 A

b
w

a
s
s
e
re

n
ts

o
rg

u
n
g
 

6
2
0

‘0
0
0
.0

0
 

 
4
5
0
‘0

0
0
.0

0
 

 
7
3
0
0
 A

b
fa

ll 
0
0
.0

0
 

 
6
0
’0

0
0
.0

0
 

 
7
4
1
0
 G

e
w

ä
s
s
e
rv

e
rb

a
u
u
n
g
e
n

 
8
5
0
’0

0
0
.0

0
 

 
1
’0

8
0
‘0

0
0
.0

0
 

 
7
9
0
0
 R

a
u
m

o
rd

n
u
n
g
  

9
0

‘0
0
0
.0

0
 

 
8
0
‘0

0
0
.0

0
 

 

 



25 

 

Finanzpolitische Entwicklung 

Der Gemeinderat kommt in seinem Finanz- und Investitionsplan 2025 
- 2030 vom 08.09.2025 zu folgenden Aussagen:  

Die Ergebnisse der Finanzplanung des Allgemeinen Haushaltes 
(steuerfinanziert), ohne Investitionsfolgekosten, entwickeln sich in 
den Planjahren positiv. 

Die Finanzpolitische Reserve, welche mit der Einführung des Harmo-
nisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) geschaffen wurde, 
wird im Jahr 2026 aufgelöst. Dies bedeutet, dass in Zukunft keine 
Einlagen mehr in diese Reserve getätigt werden müssen. Die Re-
serve diente dazu, allfällige Aufwandüberschüsse der Erfolgsrech-
nung des Allgemeinen Haushaltes auszugleichen. Die Finanzpoliti-
schen Reserve weist per 01.01.2025 einen Saldo von CHF 5.010 Mio. 
aus. Dieser Saldo wird in den Bilanzüberschuss überführt. In Zukunft 
werden Ertragsüberschüsse und auch Aufwandüberschüsse der Er-
folgsrechnung des Allgemeinen Haushaltes direkt in den Bilanzüber-
schuss eingelegt oder entnommen. 

Die hohen Investitionen des Jahres 2026 bis 2029 sind auf die Rea-
lisierung der Schulraumplanung zurückzuführen. Es ist geplant, die 
Projekte der Schulanlage Paul Klee und der Schulanlage Bodenacker 
umzusetzen. Die entsprechenden Baukredite werden voraussichtlich 
im März 2026 den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt.  
Die hohen Investitionen können nicht ohne Fremdkapital umgesetzt 
werden. Entsprechend wird sich das Fremdkapital der Einwohnerge-
meinde Münchenbuchsee bis ins Jahr 2030 auf CHF 67.273 Mio. er-
höhen. 

Investitionen verursachen Folgekosten. Bis ins Jahr 2030 werden 
Folgekosten (Zinsen für Fremdkapital, Abschreibungen) in der Höhe 
von CHF 3.341 Mio. ausgewiesen. Diese Aufwendungen belasten 
das Ergebnis der Erfolgsrechnung des Allgemeinen Haushaltes mas-
siv. 

Mit dem Reglement über die Spezialfinanzierung (SF) Vorfinanzie-
rung Hochbauten des Verwaltungsvermögens wurde die Möglichkeit 
geschaffen, Abschreibungen vorzufinanzieren. Durch Entnahmen 
aus der SF können die Aufwendungen für Abschreibungen in der Er-
folgsrechnung reduziert werden. Entsprechend kann das Ergebnis 
der Erfolgsrechnung des Allgemeinen Haushaltes positiv beeinflusst 
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werden. Im vorliegenden Finanzplan sind Entnahmen für die Ab-
schreibungen aus dieser SF Vorfinanzierung vorgesehen.  

Die ausgewiesenen Ertragsüberschüsse der Jahre 2027 und 2028 
werden in die SF Vorfinanzierung eingelegt. Der Gemeinderat ver-
folgt mit diesem Vorgehen seine Finanzstrategie im Hinblick auf die 
Realisierung der Schulraumplanung. Die Aufwandüberschüsse der 
Jahre 2029 und 2030 können dem Bilanzüberschuss entnommen 
werden. Der Bilanzüberschuss beläuft sich am Ende der Planjahre 
auf CHF 11.301 Mio.  

 

 
BETRÄGE IN CHF TAUSEND 

Finanzplanergebnisse 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

       

Nettoinvestitionen 
Allgemeiner Haushalt 

3’297 16’140 18’373 14’290 12’449 2’081 

       

Ergebnis  
Erfolgsrechnung 

1’367 767 229 127 -614 -789 

       

Einlage Finanzpolitische 
Reserve 

-367 0 0 0 0 0 

Einlage SF Vorfinanzie-
rung 

-1'000 -767 -229 -127 0 0 

Einlage Bilanzüber-
schuss 

0 0 0 0 0 0 

Entnahme Bilanzüber-
schuss 

0 0 0 0 614 789 

       

Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung 

0 0 0 0 0 0 

       

Finanzpolitische  
Reserve 

5’010 0 0 0 0 0 

       

Bilanzüberschuss 7’694 12’704 12’704 12’704 12’090 11’301 

       

 

Die kommenden Jahre werden durch die geplante Realisierung der 
Schulraumplanung geprägt sein. Trotz diesen grossen Projekten, 
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dürfen andere Projekte im Bereich; Kultur/Freizeit, Gemeindestras-
sen und Gewässerschutz nicht vernachlässigt werden. Es wird eine 
Herausforderung sein, die einzelnen Investitionsprojekte zu priorisie-
ren und zu entscheiden, welche Projekte ausgeführt werden und wel-
che Projekte, ohne negative Auswirkungen für die Einwohnerge-
meinde Münchenbuchsee, zurückgestellt werden können. 
 
Es wird elementar sein, die Realisierung der Schulraumplanung so 
umzusetzen, dass sie langfristig tragbar und auch finanzierbar ist. 
Eine allfällige Erhöhung der Steueranlage wird, aus heutiger Sicht, 
wahrscheinlich sein.  
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Behandlung im Grossen Gemeinderat 

 
Der Grosse Gemeinderat hat dem Geschäft mit 24 Ja- zu 11 Nein-
Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. 
Argumente der 24 Ja-Stimmen im 
Grossen Gemeinderat für das Ge-
schäft 

Argumente der 11 Nein-Stim-
men im Grossen Gemeinde-
rat gegen das Geschäft 

 
Das Budget 2026 der Erfolgs-
rechnung schliesst, bei gleichblei-
bender Steueranlage, ausgegli-
chen ab.  
 
Es kann eine Einlage in die Spe-
zialfinanzierung (SF) Vorfinanzie-
rung Hochbauten des Verwal-
tungsvermögens in Höhe von 
CHF 766'800.00 getätigt werden. 
 
Die Einlage in die SF Vorfinanzie-
rung Hochbauten ist für die Ab-
schreibungen aus der Realisie-
rung der Schulraumplanung vor-
gesehen.  
 
Durch diese Entnahmen aus der 
SF Vorfinanzierung Hochbauten 
können die Aufwendungen der 
Abschreibungen gemindert wer-
den. Dies entlastet die Erfolgs-
rechnung des Allgemeinen Haus-
haltes nachhaltig. 
 
 

 
Steuern auf Vorrat, das ist 
nicht nötig und nicht fair. 
 
Das vorliegende Budget ent-
hält eine deutliche Reserve, 
die in dieser Höhe nicht not-
wendig ist. 
 
Die Gemeinde rechnet mit ei-
nem Überschuss, der rund ei-
nem halben Steuerzehntel 
entspricht. Geld, das direkt 
von den Steuerzahlenden 
kommt, ohne dass dafür ein 
beschlossener Bedarf be-
steht. 
 
Ein Budget ist kein Spar-
schwein, sondern ein Abbild 
der tatsächlichen Aufgaben 
und Ausgaben. 
 
Münchenbuchsee braucht 
keine Steuern auf Vorrat, 
sondern eine ehrliche, trans-
parente und massvolle Fi-
nanzpolitik – im Interesse al-
ler Einwohnerinnen und Ein-
wohner. 
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Antrag des Grossen Gemeinderates 

Der Grosse Gemeinderat empfiehlt Ihnen mit 24 Ja- zu 11 Nein-Stim-

men bei 1 Enthaltung folgenden 

B E S C H L U S S 

zur Annahme: 

1. Das vom Grossen Gemeinderat unterbreitete Budget der Ein-
wohnergemeinde Münchenbuchsee für das Jahr 2026 wird ge-
nehmigt. 

2. Im Jahre 2026 sind folgende Gemeindesteuern und Abgaben zu 
erheben: 

2.1 Für die der Staatssteuer unterliegenden Steuerfaktoren 
(Einkommen, Gewinn, Ertrag, Vermögen, Kapital- und 
Grundstückgewinn) das 1.64-fache des gesetzlichen Ein-
heitsansatzes (unverändert). 

2.2 Eine Liegenschaftssteuer von 1.2 0/00 auf dem amtlichen 
Wert der Liegenschaft (unverändert). 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 
Münchenbuchsee, 16. Oktober 2025 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Präsident Sekretär 

Bernhard Wenger  Olivier A. Gerig 
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Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen die Abstimmung kann innert 30 Tagen beim Regierungsstatt-
halteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen Be-
schwerde geführt werden. Eine Beschwerde muss einen Antrag, die 
Angaben von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie 
eine Unterschrift enthalten und im Doppel eingereicht werden. 
 
Soweit der Inhalt der Abstimmungserläuterungen (Botschaft des 
Grossen Gemeinderats) angefochten werden soll, ist die Beschwerde 
innert 10 Tagen ab der Zustellung der Abstimmungserläuterungen 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen. 
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Änderung der baurechtlichen Grundordnung 
Änderung Zonenplan und Baureglement in Anhang 2 
ZPP Nr. 28 «Landi-Areal» 
 
Das Wichtigste in Kürze 

Das Areal der heutigen Landi befindet sich an zentraler Lage in un-
mittelbarer Nähe zum Bahnhof und weist ein hohes Potenzial für 
eine zukunftsgerichtete Nutzung im Sinne einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung nach innen auf. Geplant ist die Entwicklung eines 
durchmischten Quartiers mit rund 90 Wohnungen sowie ergänzen-
den Flächen für Verkauf, Dienstleistungen und Gewerbe. Die Kom-
bination verschiedener Nutzungen soll ein lebendiges, vielfältiges 
Umfeld schaffen und kurze Wege zwischen Wohnen, Arbeiten und 
Einkaufen ermöglichen. Damit das Vorhaben realisiert werden kann, 
ist eine Anpassung der planungsrechtlichen Grundlagen notwendig. 
Die heutige Nutzung als Arbeitszone lässt eine Wohnnutzung nicht 
zu. Grundlage für die beantragte Umzonung bildet das im Rahmen 
eines Studienauftrags erarbeitete Richtprojekt. Dieses wurde unter 
Einbezug städtebaulicher, architektonischer, freiraumplanerischer 
sowie nachhaltiger Aspekte entwickelt und dient als Orientierungs-
rahmen für die spätere Umsetzung. 
 
Die geplanten Wohnungen verteilen sich auf drei Gebäude, die über 
die ersten beiden Geschosse miteinander verbunden sind. Anstelle 
des heutigen Silos ist ein achtgeschossiges «Silohaus» vorgese-
hen, im Nordwesten des Areals entsteht das viergeschossige 
«Landihaus», während bahnseitig dazwischen ein dreigeschossiges 
«Atelierhaus» realisiert werden soll. Die Anordnung der Gebäude 
schafft klare Räume und ermöglicht eine städtebaulich sinnvolle In-
tegration ins bestehende Umfeld. 
 
Dank der Nähe zum Bahnhof ist das Areal optimal mit dem öffentli-
chen Verkehr erschlossen. Um die Belastung des umliegenden 
Strassennetzes möglichst gering zu halten, sind für die rund 90 
Wohnungen sowie die Verkaufs-, Dienstleistungs- und Gewerbeflä-
chen insgesamt 70 Autoabstellplätze vorgesehen. Durch den ge-
planten Wegfall des heutigen Landi-Ladens, der Agrola-Tankstelle 
und der Car-Wash-Anlage ist nur mit einem moderaten zusätzlichen 
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Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Landi Moossee Genossen-
schaft überprüft im Rahmen ihrer Neuausrichtung mögliche Ersatz-
standorte für neue Ladenkonzepte. 
 
Das Areal wird, wo immer möglich, entsiegelt und mit zusätzlicher 
Bepflanzung aufgewertet, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Im 
Südwesten ist ein öffentlich zugänglicher Platz mit einem grosskro-
nigen Baum vorgesehen, der als grüner Treffpunkt im Quartier 
dient. Für die Bewohnenden entsteht zudem über dem zweiten Ge-
schoss ein gemeinschaftlich nutzbarer Dachgarten, der zur Förde-
rung der Nachbarschaft und als Rückzugsort im Freien genutzt wer-
den kann. 
 
Ausgangslage  

Raumplanerische Ausgangslage 
Gemäss dem rechtskräftigen Zonenplan ist das Landi-Areal in der 
Arbeitszone A2 verortet, in der Arbeitsaktivitäten und untergeord-
nete Verkaufsnutzung zulässig sind. Auf dem Areal befinden sich 
heute der Landi-Laden, die Agrola-Tankstelle, die Car-Wash-Anlage 
sowie weitere, derzeit nicht mehr genutzte Betriebsflächen. Das Ge-
biet weist für die Lage direkt am Bahnhof eine geringe bauliche 
Dichte auf, die Umgebung ist verkehrsorientiert und für Zufussge-
hende suboptimal gestaltet. Die Flächen sind heute grösstenteils 
versiegelt, es bestehen kaum Grünstrukturen und attraktive Aufent-
haltsorte.  
 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurde in diesem Gebiet be-
wusst auf eine Anpassung verzichtet, um die Änderung nun gezielt 
und abgestimmt auf das konkrete Projekt vornehmen zu können. 
 
Mehrstufiges Verfahren zur Qualitätssicherung 
Die Qualitätssicherung erfolgte in einem dreistufigen Verfahren, wel-
ches mit einer Potenzialstudie über das gesamte Gemeindegebiet 
gestartet wurde. Gestützt darauf wurde für das Bahnhofsgebiet Süd 
eine Testplanung durchgeführt, welche jedoch die Rahmenbedin-
gungen und insbesondere die ortsverträgliche Dichte für die künftige 
Entwicklung noch nicht abschliessend klären konnte. In den Jahren 
2021 und 2022 wurde für das vorliegende Planungsgebiet ein Studi-
enauftrag nach der SIA-Ordnung 143 durchgeführt. Die Siegerstudie 
wurde im Hinblick auf das weitere Planungsverfahren zu einem 
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Richtprojekt weiterentwickelt, das nun die Grundlage für die vorlie-
gende Änderung des Zonenplans und des Baureglements bildet. 
 
Das Richtprojekt 
Als Hauptvolumen ist an der Talstrasse ein achtgeschossiges «Silo-
haus» mit Flachdach vorgesehen, dessen Höhe sich an derjenigen 
des bestehenden Silos orientiert. Das «Landihaus» im Nordwesten 
des Areals ist viergeschossig geplant und stellt damit den Bezug zur 
bestehenden Bebauung im Bahnhofquartier her. Dazwischen ist im 
nördlichen Teil des Areals ein kleineres, dreigeschossiges «Atelier-
haus» geplant. 

Ansicht der Neubauten von der Bahnhofstrasse her mit 7- bzw. 8-geschossigem «Silohaus» rechts, 4-ge-
schossigem «Landihaus» links und den beiden durchgehenden Geschossen. 
 

Die Gebäude sind über einen zweigeschossigen Sockel verbunden, 
der sich ins bestehende Terrain einfügt. Durch das ansteigende Ge-
lände zur Bahn hin ist das unterste Geschoss nur entlang der Bahn-
hof- und Talstrasse sichtbar, was zur harmonischen Einbindung in 
die Topografie beiträgt. 

Ansicht der Neubauten von der Bahnlinie her mit 7-geschossigem «Silohaus» links, 2 -bis 3-geschossigem 
Gebäude in der Mitte und dem 4-geschossigen «Landihaus» rechts. 
 

Mit dem Richtprojekt sind rund 90 Wohnungen und knapp 900 m2 
Verkaufs-, Dienstleistungs- und Gewerbeflächen geplant. Detailhan-
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delsnutzung bzw. Verkauf (z. B. Retail/Detailhandel) oder still produ-
zierende, verarbeitende Gewerbenutzungen sind im «Silohaus» an 
der Kreuzung Bahnhof-/Talstrasse auf Strassenniveau vorgesehen. 
Weitere Dienstleistungsnutzungen (z. B. Büros, Co-Working-
Spaces), dem Wohnen dienliche Nutzungen (z. B. Gemeinschaft), 
Gesundheitsnutzungen (z. B. Arztpraxen, Physiotherapie, Apotheke) 
können im «Landihaus» gegen den Bahnhof hin orientiert oder als 
Atelier im Zwischenbau angeordnet werden. 
 
Die Parkflächen stehen in den beiden untersten Geschossen zur 
Verfügung, die aufgrund der Topografie von der Bahnhofstrasse 
und bahnseitig erschlossen werden. Auf Parkmöglichkeiten, welche 
vollständig unter Terrain liegen, muss zum Schutz des Grundwas-
sers verzichtet werden. Das Richtprojekt sieht rund 70 Abstellplätze 
vor. 

Situationsplan mit «Landiplatz» im Südwesten des Areals, dem «Landigarten» in der Arealmitte und dem 
Talplatz an der Talstrasse. 
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Mit den Neubauten werden differenzierte Aussenräume geschaffen. 
Der zentrale, erhöht angeordnete «Landigarten» über den Sockel-
geschossen ist vom Strassenraum her über eine Wendeltreppe zu-
gänglich und dient als gemeinschaftlicher Wohnhof und als privater 
Aussenbereich zu den direkt angrenzenden Wohneinheiten. Mit 
dem «Landiplatz» im Südwesten und dem «Talplatz» an der 
Talstrasse werden zwei öffentlich zugängliche Aufenthaltsorte ge-
schaffen, die mit Bäumen begrünt werden und im Zusammenhang 
mit der angrenzenden Verkaufsnutzung eine neue, repräsentative 
Adresse des Areals schaffen.  

Visualisierung mit Blick von Südwesten auf den «Landiplatz», das «Landihaus» und den Treppenaufgang 
zum «Landigarten» 
 

Dank dieser attraktiven Aussenraumgestaltung erfährt das Areal 
eine deutliche Aufwertung. Es erhält mehr Grünstrukturen, die ver-
siegelten Flächen werden minimiert und das Regenwasser wird 
nach Möglichkeit auf dem Areal zurückgehalten und kann über dafür 
vorgesehene Flächen verdunsten bzw. zurückhaltend versickern. 
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Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung wird eine spar-
same und umweltschonende Energienutzung angestrebt. Im Rah-
men dieser Zielsetzung wurden verschiedene Optionen zur ressour-
censchonenden Energiegewinnung geprüft, darunter beispielsweise 
der Anschluss an das Fernwärmenetz der EMAG, die Nutzung von 
Grundwasser sowie Erdwärme. Darüber hinaus werden weitere 
nachhaltige Energieformen – wie Luft-Wasser-Wärmepumpen und 
Solarenergie sowie mögliche Kombinationen dieser Technologien – 
als potenzielle Lösungen in Betracht gezogen. Da der Energieträger 
derzeit noch nicht abschliessend definiert werden kann, ist eine ver-
bindliche Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.  

 
Von der Mitwirkung zur Volksabstimmung 

Damit das Projekt realisiert werden kann, ist eine Änderung der 
baurechtlichen Grundordnung (Zonenplan und Baureglement) resp. 
eine Umzonung der bestehenden Arbeitszone A2 notwendig. Das 
Areal wird in eine Zone mit Planungspflicht (ZPP) umgezont und es 
wird eine entsprechende Überbauungsordnung (UeO) nach Art. 93 
ff. BauG erlassen.  
 
Die Mitwirkung zur Änderung der baurechtlichen Grundordnung und 
zur neuen Überbauungsordnung wurde vom 20. Oktober bis 24. No-
vember 2023 anhand einer öffentlichen Auflage und einer Informati-
onsveranstaltung für die Nachbarschaft gewährt. Im Rahmen der 
Mitwirkung konnten alle Interessierten und Betroffenen Eingaben 
und Anregungen zuhanden der Planungsbehörde einreichen. Wäh-
rend der Frist gingen vier schriftliche Eingaben ein. Die Ergebnisse 
der Mitwirkung wurden im Mitwirkungsbericht festgehalten. 
 
Im Anschluss an die öffentliche Mitwirkung wurde das Dossier dem 
Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zur Vorprüfung zuge-
stellt. Die Planungsinstrumente wurden anhand des Vorprüfungsbe-
richts bereinigt und für die öffentliche Auflage aufbereitet. Diese 
fand vom 28. März bis 28. April 2025 statt. Während der Auflagefrist 
gingen eine Einsprache und eine Rechtsverwahrung ein. An der 
Einspracheverhandlung vom 12. Juni 2025 wurde die Einsprache 
zurückgezogen. Die Rechtsverwahrung wird im Rahmen der weite-
ren Projektbearbeitung behandelt und geklärt. 
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Die Änderung der baurechtlichen Grundordnung liegt in der Kompe-
tenz der Stimmberechtigten und wird nun dem Volk zur Abstimmung 
vorgelegt. Die neue Überbauungsordnung liegt in der Kompetenz 
des Gemeinderats, der dem Planungsdossier mit Datum vom 24. 
März 2025 zugestimmt hat. 
 
Änderung Zonenplan und Baureglement in Anhang 2 ZPP Nr. 28 

Die Zonenplanänderung betrifft die gesamte Parzelle München-
buchsee Gbbl.-Nr. 68 mit einer Fläche von 4'139 m2. Der Planungs-
perimeter wird von der Arbeitszone A2 der neuen Zone mit Pla-
nungspflicht (ZPP) Nr. 28 «Landi-Areal» zugewiesen. Die Änderung 
von Zonenplan und Baureglement zur ZPP Nr. 28 / Überbauungs-
ordnung «Landi-Areal» sind zusammen mit weiteren orientierenden 
Dokumenten auf der Website aufgeschaltet: (www.muenchenbuch-
see.ch > Aktuelles > Aktuelle Projekte > Entwicklung Landi-Areal). 
 
In den ZPP-Bestimmungen werden Vorschriften zu Planungszweck, 
Art und Mass der Nutzung, Gestaltung, Erschliessung sowie Ener-
gie und Störfall festgelegt.   
 
Die ZPP bezweckt eine verdichtete Wohnüberbauung mit hoher 
Siedlungsqualität und untergeordneter Verkaufs-, Dienstleistungs- 
und Gewerbenutzung. Die Nutzungsart richtet sich nach der Misch-
zone M gemäss Gemeindebaureglement (Stand Ortsplanungsrevi-
sion). Das Mass der Nutzung wird abgestützt auf das Richtprojekt 
festgelegt. Es sind maximal acht Vollgeschosse zulässig. Über dem 
8. Geschoss ist kein Attikageschoss zugelassen.  
 
Zur Erschliessung wird festgelegt, dass die Zu- und Wegfahrt der 
Einstellhalle(n) von zwei Seiten her zulässig ist. Damit kann auf eine 
interne Rampe verzichtet und die Flächen können optimal genutzt 
werden. Das Areal selbst bleibt mit Ausnahme von einigen wenigen 
oberirdischen Kurzzeitparkplätzen (bahnseitig), einem behinderten-
gerechten Abstellplatz sowie der Anlieferung autofrei. Da das Areal 
bestens mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist, kann die An-
zahl Parkplätze gering gehalten werden. 
 
Mit der Überbauungsordnung (UeO) werden in der Kompetenz des 
Gemeinderats massgebende Inhalte des Richtprojekts wie die An-
zahl Geschosse pro Gebäude, die unterschiedlichen Freiräume und 
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der grosskronige Baum auf dem Landiplatz festgelegt. Die Überbau-
ungsordnung ist nicht Gegenstand der Volksabstimmung, bildet je-
doch einen wesentlichen Teil des Planungsdossiers.  
 
Was passiert bei einem Nein? 
Bei einem Nein zur Umzonung gilt die heutige baurechtliche Grund-
ordnung mit der Arbeitszone A2, womit das Gebiet ausschliesslich 
der Arbeitsnutzung vorbehalten bleibt. Verkaufsnutzungen mit einer 
Geschossfläche von max. 500 m2 bleiben weiterhin zulässig. 

 
Termine 

Stimmt der Souverän der Zonenplanänderung und der Bauregle-
mentsänderung mit der neuen Zone mit Planungspflicht zu, wird das 
Planungsdossier, nach Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist, dem 
Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zur Genehmigung 
eingereicht. 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Gemäss Reglement über den Ausgleich von Planungsmehrwerten 
der Gemeinde Münchenbuchsee wird bei Umzonungen eine Mehr-
wertabgabe von 30 % des planungsbedingten Mehrwerts erhoben. 
Eine Schätzung im Juli 2025 hat – auf Basis der Nutzungsmasse 
des Entwurfs der neuen ZPP Landi – einen Mehrwert von rund 5,6 
Mio. Franken brutto ergeben. Die Abgabe an die Gemeinde wird so-
mit voraussichtlich ca. CHF 1,6 Mio. betragen. Die definitive Festle-
gung und die Verfügung des Mehrwertes erfolgen nach Genehmi-
gung der Anpassung der baurechtlichen Grundordnung durch den 
Kanton. Die Mehrwertabgabe wird bei Baubeginn für die effektiv be-
willigten Neubauflächen und Volumen fällig. 
 
  



 

39 

 
Antrag des Grossen Gemeinderates 

Der Grosse Gemeinderat empfiehlt Ihnen mit 36 Ja- zu 0 Nein-Stim-

men bei 0 Enthaltung folgenden 

B E S C H L U S S 

zur Annahme: 

Änderung der baurechtlichen Grundordnung 
Änderung Zonenplan und Baureglement in Anhang 2  
ZPP Nr. 28 «Landi-Areal». 

 

 
Münchenbuchsee, 16. Oktober 2025 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Präsident Sekretär 

Bernhard Wenger  Olivier A. Gerig 

 

 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen die Abstimmung kann innert 30 Tagen beim Regierungsstatt-
halteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen Be-
schwerde geführt werden. Eine Beschwerde muss einen Antrag, die 
Angaben von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie 
eine Unterschrift enthalten und im Doppel eingereicht werden. 
 
Soweit der Inhalt der Abstimmungserläuterungen (Botschaft des 
Grossen Gemeinderats) angefochten werden soll, ist die Beschwerde 
innert 10 Tagen ab der Zustellung der Abstimmungserläuterungen 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen. 




